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E i n l a d u n g  
 
 
Sitzungsnummer: 5/16. 
Gremium:  Rat 
Sitzungsdatum: Dienstag, 28.04.2015, 17.00 Uhr 
Sitzungsort:  Neuer Sitzungssaal 
 
 
 
 
Tagesordnung: 
 

A Öffentlicher Teil Vorlage-Nr. 

 
A1 Einwohnerfragestunde  
 
A2 Nachträgliche Genehmigung von Dringlichen Entscheidungen  
 
A3 Anträge und Anfragen der Fraktionen (§ 3 der Geschäftsordnung)  
 
A4 Stellenplan 2015, 1. Nachtrag wird nachgereicht 
 
A5 Flurbereinigung Frechen III  

- Rekultivierung des ehemaligen Braunkohletagebaus 
hier: Gemeindegrenzregulierung zwischen der Stadt Kerpen und der 
Stadt Frechen gem. § 58 Abs. 2 Flurbereinigungsgesetz 

91/16/2015 

 
A6 Neufassung der Rechnungsprüfungsordnung 166/16/2015 
 
A7 Neufassung der Förderungsgrundsätze  

für Internationale Partnerschaftsbegegnungen 
184/16/2015 

 
A8 Mitteilungen der Verwaltung  
 
A9 Anfragen von Fraktionen und Ratsmitgliedern  

(§ 20 der Geschäftsordnung) 
 

 

B Nichtöffentlicher Teil Vorlage-Nr. 

 
B1 Nachträgliche Genehmigung von Dringlichen Entscheidungen  
 
B2 Anträge und Anfragen der Fraktionen (§ 3 der Geschäftsordnung)  



 
B3 Entwicklung des Pensionsfonds für Beamtinnen und Beamte  

der Stadt Frechen (Stand 31.12.2014) 
wird nachgereicht 

 
B4 Mitteilungen der Verwaltung  
 
 B4.1 Mitteilungen der Verwaltung 

hier: Gremiensitzungen der GWG Wohnungsgesellschaft 
mbH Rhein-Erft vom 22.10.2014 

128/16/2015 

 
B5 Anfragen von Fraktionen und Ratsmitgliedern  

(§ 20 der Geschäftsordnung) 
 

 
 
 
 
Frechen, 15.04.2015 
 

 
Hans-Willi Meier 
Vorsitzender 
 
 
 
Vorsitz: Hans-Willi Meier (Bürgermeister) 
1. stv. Vorsitz: Susanne Stupp (1. stv. Bürgermeisterin/ CDU-Fraktion) 
2. stv. Vorsitz: Ferdi Huck (2. stv. Bürgermeister/ SPD-Fraktion) 
 
Schriftführung: Mareike Mischke 
stv. Schriftführung: Markus Köppinger 
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Öffentliche Bekanntmachung 
 

1. Hinweis auf den Ablauf von Nutzungsrechten und Ruhefristen 
Gemäß § 23 Abs. 6 der Friedhofs- und Bestattungssatzung in der zurzeit geltenden Fassung 
ist bei Wahlgrabstätten der jeweilige Nutzungsberechtigte auf den Ablauf des 
Nutzungsrechts hinzuweisen. Falls dieser nicht bekannt ist oder nicht ohne besonderen 
Aufwand ermittelt werden kann, ist der Ablauf des Nutzungsrechtes der Grabstätte durch 
eine öffentliche Bekanntmachung und durch einen Hinweis auf der Grabstätte (Aufkleber) für 
die Dauer von drei Monaten bekanntzugeben.  
 
Gemäß § 14 Abs. 3 der Friedhofs- und Bestattungssatzung in der zurzeit geltenden Fassung 
ist bei Reihengrabstätten auf das Abräumen nach dem Ablauf der Ruhefrist durch eine 
öffentliche Bekanntmachung und durch einen Hinweis auf der Grabstätte (Aufkleber) für die 
Dauer von drei Monaten hinzuweisen.  
 
Grabmale und sonstige baulichen Anlagen gehen nach Ablauf der 3-Monats-Frist in das 
Eigentum der Stadt Frechen über und die Friedhofsverwaltung ist berechtigt die Grabstätten 
abräumen zu lassen. 
 
2. Hinweis auf Vernachlässigung der Grabpflege 
Wird festgestellt, dass eine Grabstätte nicht ordnungsgemäß hergerichtet oder gepflegt ist 
und ist der Verantwortliche unbekannt oder nicht ohne besonderen Aufwand zu ermitteln, ist 
gemäß § 35 Abs. 2 der Friedhofs- und Bestattungssatzung in der zurzeit geltenden Fassung 
durch eine öffentliche Bekanntmachung auf die Verpflichtung zur Herrichtung und zur Pflege 
der entsprechenden Grabstätte hinzuweisen. 
Sofern  die Grabstätte innerhalb einer Frist von 3 Monaten nicht in einen ordnungsgemäßen, 
der Würde des Friedhofs entsprechenden Zustand gebracht wird, kann die 
Friedhofsverwaltung die Grabstätte abräumen und Grabmale und sonstige bauliche Anlagen 
beseitigen. 
 
3. Bitte um Kontaktaufnahme 
Weiter werden die Verantwortlichen der nachfolgend aufgeführten Grabstätten gebeten sich 
mit der Friedhofsverwaltung in Verbindung zu setzen.  
Sofern Sie nicht selbst verantwortlich für die Grabstätte sind, jedoch Hinweise auf mögliche 
Verantwortliche machen können, wenden Sie sich bitte ebenfalls an die Friedhofsverwaltung. 
 
 
Friedhof Grabnummer Name der 

Verstorbenen 
Bekanntmachungs- 
Grund 

St. Audomar 01.02.06.5 Schiffer, Elisabeth und 
Heinrich 

3 

 01.12.04.8 Buhmeier, Anna 
Christine 

3 

 01.37.07.5-8 Brücken, Matthias und 
Josefine 

3 

 01.45.05.2 Schulte, Karl-Heinz 
Friedrich 

1 und 3 

    
Ev. Friedhof 02.03.05.3 Fritz, Walter 1 und 3 
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Bachem 03.09.07.14 Stumpf, Maria und 
Christian 

1 und 3 

 03.14.02.1 Schmitz, Heinrich 1 und 3 
    
Buschbell-neu 05.01.06.8-9 Münch, Margarete und 

Joachim 
1 und 3 

 05.04.05.13-14 Schenke, Eberhard 
Heinrich und Anna 

1 und 3 

    
Königsdorf-Süd 06.01.02.4 Weber, Elfriede und 

Wilhelm 
1 und 3 

    
Königsdorf-Nord 07.08.08.16 Plettenberg-Hahn, Othild 

Wilhelmina 
1 und 3 

 
 
 
Bitte nehmen Sie bis spätestens 15.06.2015 Kontakt mit der Friedhofsverwaltung der Stadt 
Frechen, Johann-Schmitz-Platz 1-3, Telefon 02234/501-249 während der üblichen 
Öffnungszeiten auf. 
 
Frechen, den 15.04.2015 
 
 
 
 
Hans-Willi Meier 
 
Bürgermeister 
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